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Herzlich Willkommen zum Webinar
Augen- und Gesichtsschutz
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Agenda

• Rechtliche und allgemeine Grundlagen (PSA)

• Augen- und Gesichtsschutz

• Abschlussfilm

• Weiterführende Information
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Rechtliche und allgemeine Grundlagen (PSA)

• ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (§ 7, Grundsätze der Gefahrenverhütung, 

ASchG)

• Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V)

• Pflichten der Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen

• Bewertung und Auswahl der PSA (§ 8, Evaluierung)

• Information und Unterweisung

• Risikokategorien von PSA (Hersteller:in)

• Arten von persönlicher Schutzausrüstung



auva.at

STOP-Prinzip 
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ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

• STOP-Prinzip beachten

• PSA schützt gegen eine Gefahr für Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit

• PSA ist von Arbeitgeber:innen auf ihre Kosten zur Verfügung zu stellen

• Arbeitnehmer:innen sind verpflichtet, die bereitgestellte PSA zu benutzen

• PSA ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt
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Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V)

• PSA sind Ausrüstungen und Zusatzausrüstungen (einschließlich 

Hautschutz) im Sinn des § 69  Abs.1  ASchG, für die 

Inverkehrbringervorschriften einschließlich harmonisierter Normen der EU 

gelten

• Arbeitgeber muss diese zur Verfügung stellen

• Arbeitnehmer muss diese auch fachgerecht benutzen
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§ 3 Arbeitgeber:innenpflichten

• für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer (wieder gut 

nach Hause kommen)

• die Kosten dafür muss der Arbeitgeber tragen (z. B.: für PSA)

• Information und Unterweisung der Arbeitnehmer

• Bereitstellung der erforderlichen Mittel
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§ 15 Arbeitnehmer:innenpflichten

• Tragepflicht

• Zweckentsprechende Verwendung

• Augenscheinliche Kontrolle

• Sorgfältige Behandlung

• Pflege und Reinigung 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=TTavJivd330&t=60s



auva.at

Bewertung von PSA

• Verwendungs- und Einsatzdauer der Ausrüstung

• Häufigkeit und Dauer der Gefährdung

• Ausmaß und Art der Gefahr

• Spezifische Merkmale des Arbeitsplatzes, der Arbeitsvorgänge und der Art der Tätigkeit

• Tragekomfort und Leistungsmerkmale der PSA
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Auswahlkriterien von PSA

• Bewertung VOR Auswahl der vorgesehenen PSA notwendig

• PSA muss den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen entsprechen 

(CE-Kennzeichnung)

• PSA muss für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingungen geeignet

• Ergonomische Anforderungen müssen beachtet werden

• PSA muss gegen die Gefahren schützen, ohne selbst eine größere Gefahr zu erzeugen
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Information und Unterweisung

• Arbeitnehmer:innen müssen vor der erstmaligen Verwendung informiert und 

unterwiesen werden

• Inhalte der Unterweisung: 

• Bestimmungsgemäße Benutzung und ordnungsgemäße Aufbewahrung

• Reinigung und Pflege, Erkennen von Beschädigungen und Mängeln, etc.

• Angaben/Verwender:inneninformationen der Hersteller:innen und 

Inverkehrbringer:innen sind zu berücksichtigen
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Risikokategorien von PSA (Hersteller:in)

• Kategorie I: PSA gegen geringfügige Risiken

• Kategorie III: PSA gegen tödliche Gefahren oder irreversible 

Gesundheitsschäden (schwerwiegende Folgen)

• Kategorie II: PSA, die nicht in die Kategorie I oder III fällt
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Arten von PSA

• Kopfschutz
• Fuß- und Beinschutz
• Augen- und Gesichtsschutz
• Handschutz
• Gehörschutz
• Hautschutz
• Atemschutz
• PSA gegen Absturz, Ertrinken und Versinken
• Schutzkleidung

Quelle: de.freeimages.com by edu wagtelenberg
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• Verarbeitet 10 Millionen Informationen/Sek.

• Unterscheidung von ca. 600.000 Farbtönen

• Wiegt ca. 7,5 g

• Ein hochkomplexes Organ, was wir auf jeden 

Fall schützen sollen (physische und 

psychische Belastungen durch möglichen 

Unfall)

Augen- und Gesichtsschutz – das menschliche Auge

Lid

Hornhaut

Augapfel

Pupille

Linse

Netzhaut

Das Auge im Schnitt
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• Schutz gegen:

• mechanische Gefahren (z. B. Bohrspäne)

• chemische Gefahren (z. B. festen, flüssigen oder gasförmigen Substanzen)

• optische Gefährdung (Diagramm folgt)

• thermische Einwirkungen (z. B. Berührungswärme, flüssige Körper)

• elektrische Gefährdungen (z. B. Störlichtbögen)

• Laser und Röntgenstrahlung (elektromagnetische Strahlung)

• an Gesichts- und Kopfform angepasst

• Augen- oder Gesichtsschutz zur alleinigen Benutzung

Augen- und Gesichtsschutz
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• Bügelbrille mit oder ohne Seitenschutz

• Überbrillen

• Korbbrille (Vollsichtbrille)

• Gesichtsschutzschild

• Schweißschutzschirm

Arten von Schutzbrillen
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• Die europäische Norm DIN EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen 

Augenschutz im Allgemeinen

• Schutzbrillen nach DIN EN 166 bestehen aus Brillenkörper und Sichtscheiben, die in den 

Folgenormen nach Sicherheits-Sichtscheiben und Sichtscheiben mit Filterwirkung 

aufgeteilt sind

DIN EN 166 – Persönlicher Augenschutz
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DIN EN 166 – Persönlicher Augenschutz

Quelle: Schutzbrillen | Normen und Richtlinien | uvex safety

https://www.uvex-safety.ch/de/wissen/normen-und-richtlinien/schutzbrillen/#:~:text=Die%20europ%C3%A4ische%20Norm%20DIN%20EN%20166%20beschreibt%20alle,nach%20Sicherheits-Sichtscheiben%20und%20Sichtscheiben%20mit%20Filterwirkung%20aufgeteilt%20sind.
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DIN EN 166 – Kennzeichnung
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Weitere Normen

• DIN EN 169 – Filter für das Schweißen und verwandte Verfahren (z. B. Schweißen, 

Hartlöten, Brennschneiden, Plasmaschneiden)

• DIN EN 172 – Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch (z. B. Filtern zur 

Reduzierung von Sonnenblendung)

• DIN EN 171 – Infrarotschutzfilter
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Optische Gefährdungen

• UV-Strahlung (z. B. bei Schweißen, intensiver 

Sonneneinstrahlung od. bei der Lacktrocknung )

• Licht (sichtbare Strahlung)

• Infrarotstrahlung (z.B. von feuerflüssigen 

Massen in der Metall- oder Glasindustrie od. 

Schweißvorgängen)

Quelle: DGUV Regel 112-192: Benutzung von Augen- und 
Gesichtsschutz, 3.2.1 Gefährdungsermittlung

https://vorschriften.bgn-branchenwissen.de/daten/dguv/112_192/3_2_1.htm
https://vorschriften.bgn-branchenwissen.de/daten/dguv/112_192/3_2_1.htm
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• Die Unterweisung muss vor der erstmaligen Verwendung und danach in der Regel einmal 
jährlich nachweislich durchgeführt werden

• Die Unterweisung muss folgenden Inhalt aufweisen:

• Verwendungszweck und -beschränkungen: Welchen Gefahren (z.B. mechanische 
Splitter, chemische Spritzer, Hitzestrahlen) dient der Schutz und wofür ist er nicht 
geeignet

• Sichere Benutzung: Wie wird der Augenschutz korrekt angelegt und getragen, um 
den maximalen Schutz zu gewährleisten

Unterweisung Augen- und Gesichtsschutz



auva.at

• Reinigung und Pflege: Wie und womit der Schutz gereinigt wird, um seine Funktion 
nicht zu beeinträchtigen

• Lagerung und Wartung: Wie der Schutz nach der Benutzung ordnungsgemäß 
aufbewahrt und gelagert wird

• Sichtprüfung: Wie Mitarbeiter Beschädigungen oder Mängel erkennen können (z.B. 
Kratzer, Risse, verzogene Bügel)

• Vorgehen bei Mängeln: Welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn der Schutz 
beschädigt ist

• Entsorgung: Wann und wie der Augenschutz fachgerecht entsorgt werden muss.

Unterweisung Augen- und Gesichtsschutz
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• Schutzbrillen mit Sehstärke müssen vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt 

werden, wenn dies zur sicheren Ausführung der Arbeit erforderlich ist

• Bei der Auswahl der geeigneten PSA sind unbedingt die AN mit 

einzubeziehen, da die PSA so angenehm wie möglich sein soll (Faktor 

Mensch) → SFK/SVP (Sprachrohr zu AN und AG)

Weitere relevante Details
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www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht

www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht

Weiterführende Information

https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/
http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht


auva.at



auva.at

www.auva.at => Publikationen => Bestellmöglichkeiten von 
Broschüren, Merkblättern, Postern,…

www.eval.at => Hilfe bei der Evaluierung
auch auf AUVA-Homepage integriert 

www.arbeitsinspektion.gv.at

Hilfreiche Tools

http://www.auva.at/
http://www.eval.at/
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AUVA-Videos 
auf youtube

Videos in den 
Bereichen 
Arbeitssicherheit, 
Arbeitsschutz,…

Hilfreiche Tools
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Fragen oder Anliegen?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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